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Matthias Dütsch, Ralf Himmelreicher und Clemens Ohlert1 

Zur Berechnung von Bruttostundenlöhnen – Ver-
dienst(struktur)erhebung und Sozio-oekonomisches Panel im Vergleich2 

The calculation of hourly wages – the (Structure  
of) Earnings Survey and the German Socio-Economic Panel in comparison 

 

Zusammenfassung 

Aufgrund der Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns als Stundenlohn müssen valide Informatio-

nen zu Bruttostundenlöhnen aus den Angaben zu Monatsentgelten und wöchentlichen Arbeitszeiten 

berechnet werden. Dieser Beitrag vergleicht methodisch sowie empirisch das Sozio-oekonomische 

Panel und die Verdienst(struktur)erhebung. Demnach bestehen grundlegende konzeptionelle Unter-

schiede in der Stichprobenziehung und Erhebung von Angaben zu Beschäftigten in der Haushaltsbe-

fragung des SOEP und zu Beschäftigungsverhältnissen in der amtlichen Erhebung der V(S)E. Dem-

entsprechend differieren die Abgrenzungsmöglichkeiten der Beschäftigungsformen sowie die Vertei-

lung der beobachteten Einheiten nach zentralen Merkmalen. Mit Blick auf die monatlichen Arbeitsent-

gelte, wöchentlichen Arbeitszeiten und Bruttostundenlöhne zeigen sich insbesondere im unteren Be-

reich der jeweiligen Verteilung Unterschiede. 

Abstract 

The statutory minimum wage in Germany was set as an hourly wage rate. Thus, valid information on 

gross hourly wages must be calculated from monthly wages and weekly working hours. This paper 

compares the German Socio-Economic Panel and the Structure of Earnings Survey. There are con-

ceptual differences regarding sampling and collection of data on employees in the household survey 

(SOEP) and on jobs in the mandatory survey (V(S)E). Accordingly, the definition and distribution of 

types of employment vary. This also concerns other central characteristics of observed units. Monthly 

wages, weekly working hours and gross hourly wages differ particularly in the lower part of the respec-

tive distribution. 

JEL Classification: J08, J30, J31, J33 

 

                                            
1 Corresponding author: Matthias Dütsch, Geschäfts- und Informationsstelle für den Mindestlohn, 
Nöldnerstr. 40-42, 10317 Berlin, Deutschland. E-Mail: matthias.duetsch@geschaeftsstelle-
mindestlohn.de; Ralf Himmelreicher, E-Mail: ralf.himmelreicher@geschaeftsstelle-mindestlohn.de; 
Clemens Ohlert, E-Mail: clemens.ohlert@geschaeftsstelle-mindestlohn.de 
2 Die Autoren bedanken sich für Kommentare und Anmerkungen bei Martin Beck und Roland Günther 
vom Statistischen Bundesamt, Referat Verdienststrukturerhebung, Arbeitskostenerhebung sowie bei 
Dr. Alexandra Fedorets und Prof. Dr. Carsten Schröder von der SOEP-Projektgruppe beim Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung. Der Artikel gibt ausschließlich die Meinung der Autoren wieder. 
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1 Einleitung 

In der empirischen Arbeitsmarktforschung kommt Analysen zur Verteilung von Löhnen sowie zur Ent-

wicklung von Lohnungleichheiten eine große Bedeutung zu. Entsprechende Forschungsarbeiten sind 

dabei auf valide Daten angewiesen, um belastbare Aussagen treffen zu können. Verteilungsanalysen 

mit Monatslöhnen können mit vergleichsweise vielen Datensätzen durchgeführt werden. Auf der Ebe-

ne von Stundenentgelten kommen jedoch nur wenige Datenquellen in Frage, wobei die Informationen 

zu Verdiensten und Arbeitszeiten in unterschiedlicher Weise und Detailliertheit erfasst sind. Dement-

sprechend differieren je nach genutztem Datensatz die Operationalisierungs- und Analysemöglichkei-

ten, die sowohl die Aussagekraft der Ergebnisse beeinflussen als auch zu unterschiedlichen Befunden 

führen können (Fitzenberger 2012). 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum Januar 2015 

erlangen die Abgrenzung von Verdiensten und Arbeitszeiten sowie die Berechnung von Bruttostun-

denlöhnen in diversen Datensätzen zusätzlich an Bedeutung. Da der Mindestlohn in Deutschland als 

Bruttostundenlohn festgesetzt wurde, sind quantitativ-empirische Forschungsvorhaben zu den Aus-

wirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf valide Informationen zu Bruttostundenlöhnen angewie-

sen (Himmelreicher et al. 2017).3 Die damit verbundene Schwierigkeit besteht darin, dass eine direkte 

Abfrage von Stundenlöhnen in den großen Erhebungsinstrumenten in Deutschland nicht vorgesehen 

ist und diese im Nachhinein aus Angaben zu Monatsentgelten und wöchentlichen Arbeitszeiten be-

rechnet werden müssen. Eine direkte Erhebung von Bruttostundenlöhnen ließe insgesamt wenig vali-

de Informationen erwarten, weil von den etwa 20,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

mit Tarifverträgen lediglich etwa 4,3 Millionen (rd. 21 Prozent) über Lohntarifverträge mit Bruttostun-

denlöhnen verfügen (Bispinck 2016). In tarifgebundenen Bereichen sind somit Bruttostundenlöhne 

vergleichsweise selten Gegenstand von Tarifverträgen, da überwiegend Monatslöhne verhandelt wer-

den. Im Mindestlohnbereich allerdings sind die Verhältnisse genau umgekehrt. Von den knapp 1,4 

Millionen Beschäftigungsverhältnissen, die gemäß der Verdiensterhebung im Jahr 2015 mit weniger 

als 8,50 Euro pro Stunde entlohnt wurden, unterlagen etwa 80 Prozent keinem Tarifvertrag 

(Mindestlohnkommission 2016). Insofern sollten bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im unteren 

Einkommensbereich häufiger Stundenlöhne bekannt sein, während in den darüber liegenden Ein-

kommensregionen mit tendenziell höherer Tarifbindung eher die Monatslöhne bekannt sein dürften. 

Darüber hinaus differieren je nach zugrunde gelegtem Datensatz die zur Verfügung stehenden Infor-

mationen zu Verdiensten und Arbeitszeiten. Dass insbesondere mit Blick auf die Mindestlohnfor-

schung Kenntnisse über die datenspezifischen Stärken und Schwächen bei der Bestimmung von Ver-

diensten und Arbeitszeiten von großer Relevanz sind, zeigen nicht zuletzt Forschungsarbeiten aus 

dem Vereinigten Königreich (Williams 2004; Fry und Ritchie 2012; Ritchie et al. 2014). Für Deutsch-

land liegen entsprechende aktuelle Vergleichsbetrachtungen bislang nicht vor. Es existiert lediglich 

                                            
3 Im Januar 2016 hatten 22 von 28 EU-Mitgliedsstaaten gesetzliche Mindestlöhne. Keine Mindestlöh-
ne gibt es in Dänemark, Österreich, Italien, Finnland, Schweden und auf Zypern. Stundenbezogene 
Mindestlöhne wurden in Deutschland, Frankreich, in Irland und im Vereinigten Königreich eingeführt. 
Auf Malta werden Mindestlöhne als Wochenlohn definiert und in den anderen 17 EU-Ländern sind die 
nationalen Mindestlöhne als Monatslohn definiert (Eurostat 2016b, a). 
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eine Vergleichsbetrachtung des SOEP des Jahres 2012 und der VSE 2010, die bei einer ähnlichen 

Abgrenzung der Untersuchungspopulationen und einer Fortschreibung der Löhne auf das Jahr 2013 

ähnliche Lohnverteilungen und Anteile von Beschäftigten unter der damals bereits absehbaren Min-

destlohngrenze von 8,50 Euro zeigt (Falck et al. 2013).4 

Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des Beitrags, die für die empirische Forschung zu Verdiensten und 

Verdienstentwicklungen in Deutschland relevanten Datenquellen, welche eine Analyse von Stunden-

löhnen erlauben – die Verdienst(struktur)erhebung sowie das Sozio-oekonomische Panel –, zu be-

leuchten sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Dazu werden zunächst die 

Erhebungskonzepte beider Datenquellen beschrieben und davon ausgehend mögliche Konsequenzen 

für die Messung von Verdiensten und Arbeitszeiten diskutiert. Anschließend wird der Fokus auf die 

jeweils vorhandenen Informationen zu Verdiensten sowie Arbeitszeiten gerichtet. Deskriptive Verglei-

che verschiedener Verdienst- und Arbeitszeitkonzepte basierend auf beiden Datenquellen ermögli-

chen erste Abschätzungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der empirischen Befunde und der Validität 

möglicher Schlussfolgerungen. Schließlich werden die zentralen Befunde zusammengefasst und ein 

knappes Fazit gezogen. 

2 Erhebungskonzepte und Stundenlohnberechnung 

2.1 Beschreibung der Datensätze und Erhebungskonzepte 

Das Gros der bisher für Deutschland vorgelegten Studien, in denen Lohnentwicklungen bzw. -

ungleichheiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt auf Basis von Stundenlöhnen5 untersucht wurden, 

basieren entweder auf den Daten der Verdienst(struktur)erhebung des Statistischen Bundesamtes 

oder in der Mehrheit der Fälle auf dem Sozio-oekonomischen Panel6 des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsforschung. Im Unterschied zu den Daten etwa der Beschäftigtenstatistik des Instituts für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung enthalten diese Datensätze Angaben zu den wöchentlichen Arbeits-

stunden in verschiedenen Differenzierungen.7 Die beiden Erhebungen weisen grundsätzlich unter-

schiedliche Erhebungskonzepte auf, weshalb diese zunächst gegenübergestellt werden. 

Bei der Verdienststrukturerhebung (VSE) handelt es sich um eine amtliche Erhebung in Betrieben, für 

die eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht (Günther 2013; Statistisches Bundesamt 2013). Die An-

gaben beziehen sich vor allem auf Beschäftigungsverhältnisse in den befragten Betrieben (linked-

employer-employee Daten), wobei es sich sowohl um Haupt- als auch um Nebentätigkeiten handelt. 

                                            
4 Ältere Datensatzvergleiche aus Mitte der 1990er Jahre zwischen dem SOEP, der Gehalts- und 
Lohnstrukturerhebung (Vorgänger von Verdienst(struktur)erhebung) sowie dem Europäischen Haus-
haltspanel finden sich in Jacobebbinghaus (2002).  
5 Genau genommen gibt es seit dem Jahr 2005 weder Löhne noch Gehälter, sondern lediglich Entgel-
te. Im MiLoG wird jedoch auf den Stundenlohn rekurriert. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfa-
chung verwenden wir die Termini „Lohn“, „Gehalt“ und „Entgelt“ synonym. 
6 Zu Analysen mit Bruttostundenlöhnen auf Datenbasis des SOEP siehe etwa Brenke und Müller 
(2013) oder Amlinger et al. (2016) mit weiteren Verweisen. 
7 Die Beschäftigtenstatistik der BA enthält lediglich eine Angabe über Vollzeit- oder Teilzeitbeschäfti-
gung. Das Problem der fehlenden Angaben zu den Arbeitsstunden in den Daten der BA stellte sich 
auch in den ersten Evaluationen der Branchenmindestlöhne. Hier versuchten König und Möller (2008) 
mittels probabilistischer Modelle einen Näherungswert zu ermitteln. 
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Im Unterschied dazu bezieht sich das SOEP, aber auch die Beschäftigungsstatistik der BA sowie etwa 

der Mikrozensus vor allem auf die berufliche Haupttätigkeit der Beschäftigten. Die erhobenen Informa-

tionen über Beschäftigungsverhältnisse in der VSE stammen überwiegend aus den Lohnbuchhaltun-

gen der Betriebe. Für den größten Teil des öffentlichen Dienstes werden sie aus der Personalstand-

statistik übernommen, die ebenfalls Daten der Lohnbuchhaltung erfasst. Die Lohninformationen sind 

daher vergleichsweise genau und entsprechen den bezahlten Arbeitsentgelten aus dem betrieblichen 

Rechnungswesen. Als weniger genau werden in der VSE die Angaben zu den Arbeitszeiten einge-

schätzt, weil die Arbeitszeitdokumentation außerhalb des verarbeitenden Gewerbes häufig unvoll-

ständig ist (Statistisches Bundesamt 2016a). Die VSE wird regelmäßig im Abstand von vier Jahren als 

Querschnittserhebung durchgeführt. Die letztmalige regelmäßige Erhebung fand für den April des 

Jahres 2014 statt (ebd.). 

Zum Zweck der Evaluation des gesetzlichen Mindestlohns wurde die VSE-Erhebung im Jahr 2014 auf 

Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten sowie um den Wirtschaftsabschnitt Land- und Forst-

wirtschaft, Fischerei ausgeweitet. Somit können nahezu alle Wirtschaftsbereiche abgebildet werden. 

Lediglich Beschäftigungsverhältnisse in privaten Haushalten sowie exterritorialen Organisationen und 

Körperschaften werden nicht erfasst. Für das Jahr 2015 wurde zudem mit der Verdiensterhebung 

2015 (VE) eine freiwillige Nachbefragung der im Rahmen der VSE 2014 befragten Betriebe durchge-

führt, die ebenfalls die Verbesserung der Möglichkeiten der Mindestlohnevaluation zum Ziel hatte. Für 

die VE 2015 wird hinsichtlich der Angaben zu den Arbeitszeiten folgendes vermutet: „(…) jedoch 

könnten die wegen der Mindestlohngesetzgebung neuen strengeren Aufzeichnungspflichten die Mel-

dung hierzu erleichtern“ (Zimmer 2015). 

Die Stichprobenziehung bei VSE bzw. VE erfolgt in zwei Stufen. Auf der ersten Stufe wird auf Be-

triebsebene eine nach Branche, Region und Betriebsgröße geschichtete Stichprobe aus dem Unter-

nehmensregister (URS) des Statistischen Bundesamtes gezogen. Auf der zweiten Stufe wird inner-

halb der Betriebe eine einfache Zufallsauswahl von Jobs vorgenommen, wobei die Auswahlwahr-

scheinlichkeit bei kleinen Betrieben geringer ist als bei großen. Im Rahmen der VSE 2014 konnten die 

Meldungen von ca. 60.000 Betrieben mit 1,0 Millionen Beschäftigungsverhältnissen (Jobs) ermittelt 

werden. Die VE 2015 stützt sich auf Daten von mehr als 6.000 Betrieben und bietet ebenfalls detail-

lierte Informationen zu Beschäftigungsverhältnissen. Durch die oben beschriebenen Erweiterungen 

der Grundgesamtheit war die hochgerechnete Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse der VSE 2014 

erstmals mit den von der Bundesagentur für Arbeit durch Vollerhebung ermittelten Zahlen vergleich-

bar. Die Hochrechnung erfolgt auf der Ebene der Betriebe nach dem Verfahren der gebundenen 

Hochrechnung. Auf der Ebene der Beschäftigungsverhältnisse wird eine freie Hochrechnung vorge-

nommen. Hierbei ist der Hochrechnungsfaktor der Kehrwert der Auswahlwahrscheinlichkeit. Die end-

gültigen Hochrechnungsfaktoren ergeben sich als Produkt der Faktoren der beiden Stufen 

(Statistisches Bundesamt 2016a). Hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse oder Jobs ist hervorzu-

heben, dass es sich bei der VSE/VE um eine Fall- und nicht um eine Personenerhebung handelt. So-

mit liegen keine Informationen über die Anzahl der beschäftigten Personen oder darüber vor, ob ein 

konkreter Job in Haupt- oder Nebentätigkeit ausgeübt wird.  
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Tabelle 1: Untersuchungspopulationen im Vergleich – SOEP vs. VSE/VE 

Merkmal SOEP 2014, 2015 VSE 2014 (VE 2015) 

Erhebungs-
konzept 

Haushaltsbefragung einer repräsentati-
ven Stichprobe aus der Wohnbevölke-
rung 

Längsschnitt 

Wohnortkonzept 

amtliche Erhebungen in Betrieben 

Informationen stammen aus Lohnbuchhaltung  

Querschnitt 

Arbeitsortkonzept 

Kernpopulation 

berufliche Haupttätigkeit 

wenige Informationen zu Nebentätigkeit 

rd. 13.000 Erwerbstätige 

Privathaushalte erfasst  

Beschäftigungsverhältnisse (Haupt- und Ne-
bentätigkeiten, ohne Differenzierungsmöglich-
keiten) 

60.000 (6.000) Betriebe mit 1,0 Millionen 
(70.000) Jobs 

Ohne Privathaushalte und exterritoriale Organi-
sationen und Körperschaften 

Vollzeit-
beschäftigung 

muss definiert werden 

>= 30 h (vertragliche Wochenarbeits-
zeit) 

Jobs mit normalerweise betriebsüblicher Wo-
chenarbeitszeit, ohne geringfügig entlohnte Be-
schäftigte 

Teilzeit-
beschäftigung 

muss definiert werden 

< 30 h (vertragliche Wochenarbeitszeit) 

Jobs mit normalerweise weniger als der be-
triebsüblichen Wochenarbeitszeit, ohne gering-
fügig entlohnte Beschäftigte 

Geringfügige 
Beschäftigung 

Selbsteinschätzung der Befragten, veri-
fizierbar anhand der Lohninformation 

Meldung der Betriebe zur Sozialversicherung: 
Jobs nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV 

Beschäftigte über 
65 Jahre 

Personen, die neben dem Bezug einer 
Rente erwerbstätig sind; deshalb nicht 
in VZ / TZ oder Geringfügigkeit abge-
bildet 

sind in den Beschäftigungsverhältnissen ent-
halten 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf SOEP-DTC und V(S)E Methodenberichten. 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine seit 1984 alljährlich durchgeführte Haushaltsbefra-

gung einer repräsentativen Stichprobe aus der deutschen Wohnbevölkerung. Es werden Informatio-

nen zu rund 28.000 Personen in etwa 16.000 Haushalten erhoben (Wagner et al. 2008). Beschäftigte 

in privaten Haushalten sind in der Stichprobe enthalten. Die Mikrodaten geben Auskunft über Arbeits- 

und Lebensbedingungen in Deutschland. Dabei werden die Beschäftigten jährlich anhand eines Per-

sonenfragebogens umfassend zu ihrer beruflichen Haupttätigkeit befragt. Das SOEP besteht  in Welle 

v32 (2015) aus 26 Teilstichproben, inklusive FiD8 und der Migrationsstichprobe9. Den Schwerpunkt 

der Befragung bilden acht Teilstichproben (A bis H). Die folgenden SOEP-Befunde basieren auf allen 

26 Teilstichproben. Grundsätzlich erfolgt bei der Stichprobenziehung ein zweistufiges Ziehungsverfah-

ren. Zunächst werden die Primäreinheiten aus den Wahlkreisen (Stichprobe A, D (teilweise), E, F), 

Kreisen bzw. kreisfreien Städten (Stichprobe B), Gemeinden bzw. Landkreisen (Stichprobe C) und 

kommunalen Bezirken (Stichprobe H) ausgewählt. Danach werden die Sekundäreinheiten in Form von 

Haushalten (Stichprobe A, C, D, E, F, G, H) bzw. von Personen aus dem Ausländerregister (Stichpro-

be B) ermittelt. Die Ziehung erfolgt systematisch und größenproportional durch die Anordnung der 

Primäreinheiten nach regionalen Kriterien und durch eine Gewichtung nach der Größe (Anzahl der 

Haushalte der Primäreinheiten) sowie bei den Sekundäreinheiten in Form eines Random Route-

                                            
8 Teilstichprobe zur Evaluation ehe- und familienbezogener Leistungen in Deutschland. 
9 Die Migrationsstichprobe soll Veränderungen in der Struktur der Migration, die seit 1995 festzustellen 
sind, berücksichtigen. 
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Verfahrens mit zufälliger Startadresse und fixen Intervallen. Die Hochrechnung auf die Grundgesamt 

erfolgt im Querschnitt in drei Stufen. Zunächst ergibt sich der Hochrechnungsfaktor als Kehrwert der 

Ziehungswahrscheinlichkeit aus dem Auswahlverfahren multipliziert mit dem Bleibefaktor. Dieser wird 

dann bei einer Größe in Höhe des Zehnfachen des stichprobenspezifischen Medians getrimmt. 

Schließlich erfolgt eine Randanpassung nach Haushaltsgröße, Nationalität, Geschlecht des Haus-

haltsvorstands und Alter an den Mikrozensus, um mögliche Untererfassungen zu korrigieren (Wagner 

et al. 2008). 

Weitere Unterschiede zwischen den beiden Datenquellen liegen hinsichtlich der Definition bzw. Erfas-

sung von Tätigkeiten in Vollzeit, Teilzeit und geringfügiger Beschäftigung vor (Tabelle 1). Während 

sich die Unterscheidung zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung im SOEP am Schwellenwert von 30 

Stunden je Woche orientiert, wird dies in der V(S)E durch die betriebsübliche Wochenarbeitszeit defi-

niert. In der V(S)E werden geringfügig Beschäftigte – ohne Differenzierungsmöglichkeit – in Haupt- 

und Nebentätigkeit erfasst, wobei Beschäftigungslücken zum Befragungszeitpunkt zu einer Unterer-

fassung dieser Beschäftigungsform führen. Im SOEP werden nur für geringfügig Beschäftigte in ihrer 

Haupttätigkeit umfangreiche Informationen erfasst. Für geringfügige Nebenbeschäftigungen werden 

nur wenige Merkmale erhoben. Auch im SOEP kann es durch Beschäftigungslücken zu einer Unterer-

fassung dieser Beschäftigungsform kommen. Über das Ausmaß der Untererfassung der temporären 

geringfügigen Beschäftigung in beiden Erhebungen liegen keine Informationen vor.  

Mit Blick auf die Angaben zu Verdiensten und Arbeitszeiten in der V(S)E und dem SOEP ist generell 

zu bedenken, dass diese verschiedene Perspektiven repräsentieren. In den Ver-

dienst(struktur)erhebungen werden Arbeitgeber befragt oder aber die Informationen werden direkt aus 

den Lohnbuchhaltungen, bei kleineren Betrieben von Steuerberatern oder ausgelagerten Lohnbuch-

haltungen bezogen. Im SOEP hingegen werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt.  

In der empirischen Untersuchung (Abschnitt 3) zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden mit Blick auf 

die Analyse von Stundenlöhnen wurden die genutzten Datensätze – soweit möglich – ähnlich einge-

grenzt. Die jeweilige Population wurde vor dem Hintergrund der Evaluation der Auswirkungen des 

gesetzlichen Mindestlohns auf solche Personen zugeschnitten, für die der Mindestlohn nach § 22 

MiLoG gilt. Der Geltungsbereich des Mindestlohns bezieht sich auf in Deutschland beschäftigte Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Davon ausgenommen sind fünf Personengruppen: (1) Jugendli-

che unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung, (2) Auszubildende in betrieblicher Aus-

bildung, (3) Praktikantinnen und Praktikanten mit einer Beschäftigungsdauer von bis zu drei Monaten, 

(4) Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten nach Aufnahme der Beschäftigung sowie (5) 

ehrenamtlich Tätige. Ferner sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in bestimmten Branchen 

ausgeschlossen werden, in denen die Übergangsregelungen nach §24 MiLoG bis längstens 31. Janu-

ar 2017 gelten und für die Löhne unterhalb des Mindestlohns bezahlt werden können 

(Mindestlohnkommission 2016). Grundsätzlich keinen Anspruch auf die Bezahlung eines Mindest-

lohns haben Selbständige, Werkauftragnehmer und sogenannte „Crowd Worker“. Diese wurden aus 

der Untersuchungspopulation ausgeschlossen. Außerdem gilt der Mindestlohn nicht für alle abhängig 

Beschäftigten, sondern lediglich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Damit wurden auch Be-
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schäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder in Werkstätten für Behinderte, Altersteilzeitbe-

schäftigte im Blockmodell in der Freistellungsphase sowie Arbeit im Strafvollzug – soweit möglich – 

aus den Datensätzen ausgenommen. 

2.2 Arten der Berechnung von Bruttostundenlöhnen 

In beiden Erhebungen können aus den erfassten Bruttomonatslöhnen und wöchentlichen Arbeitszei-

ten Bruttostundenlöhne berechnet werden. Dabei werden verschiedene Arbeitszeitkonzepte verwen-

det, die unter Berücksichtigung der Art des Überstundenausgleichs, etwa durch Freizeit und/oder Be-

zahlung, auf die vertragliche oder tatsächliche Arbeitszeit abstellen. Die Items zur Abfrage von Ver-

diensten und Arbeitsstunden sowie die Konzepte zur Berechnung von Stundenlöhnen unterscheiden 

sich zwischen der V(S)E und dem SOEP. Im Folgenden werden Vorgehensweisen der Stundenlohn-

berechnung vorgestellt, die in der bisherigen Mindestlohnforschung in Deutschland Anwendung fan-

den. 

In der V(S)E beziehen sich die Angaben zum Verdienst auf den Monat April des jeweiligen Berichts-

jahres. Für mindestlohnbezogene Stundenlohnauswertungen wird das Gesamtbruttoentgelt abzüglich 

sonstiger Bezüge verwendet (so angewendet z.B. in Falck et al. 2013; IAW 2011a, b, c). Nicht enthal-

ten sind somit Verdienste für Überstunden sowie Zuschläge für Schicht-, Samstags-, Sonntags-, Fei-

ertags- oder Nachtarbeit und auch jährliche Sonderzahlungen. Diese wurden nicht in die Berechnung 

einbezogen, weil davon ausgegangen wurde, dass sie nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden 

können.10 

Die Abfrage der Arbeitszeiten in der V(S)E bezieht sich auf verschiedene Arbeitszeitkonzepte im April 

des jeweiligen Jahres. Erhoben werden drei Komponenten der Arbeitszeit: Erstens wird die regelmä-

ßige wöchentliche Arbeitszeit erfragt, die mit der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit gleichgesetzt 

werden kann.11 Zweitens werden die bezahlten monatlichen Stunden (ohne Überstunden) sowie drit-

tens die monatlichen bezahlten Überstunden erhoben. Um eine Verzerrung durch Überstundenzu-

schläge zu vermeiden, finden Überstunden weder bei der Entlohnung noch bei der Arbeitszeit Ein-

gang in die Berechnung (Formel 1). Haben Betriebe die bezahlten monatlichen Stunden (ohne Über-

stunden) nicht angegeben, werden diese durch die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit 

ersetzt, indem diese mit dem Faktor 4,345 auf einen ganzen Monat bezogen wird (Statistisches 

Bundesamt 2016b). Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes wurde in der VE 2015 in etwa 40 

Prozent aller Fälle die vertragliche Arbeitszeit herangezogen und nicht die bezahlten monatlichen 

Stunden. 

Stundenlohn V(S)E = monatlicher Bruttoverdienst (ohne Entgelte für Überstunden oder Zuschläge)
bezahlte monatlichen Stunden �ohne Überstunden�

      (1) 

                                            
10 Allerdings entschied das Bundesarbeitsgericht am 25.5.2016 (5 AZR 135/16), dass auch Sonder-
zahlungen unter bestimmten Umständen den Anspruch des Arbeitnehmers auf den gesetzlichen Min-
destlohn erfüllen. 
11 „Sind für Vollzeitarbeitnehmer/-innen keine konkreten Arbeitszeitregelungen getroffen, kann ersatz-
weise die betriebsübliche oder tarifliche Arbeitszeit eingetragen werden“ (Statistisches Bundesamt 
2016b in Erläuterung 13 zum Arbeitnehmerfragebogen). 
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Im SOEP werden Brutto- und Nettomonatslöhne aus der beruflichen Haupttätigkeit inklusive Über-

stundenentgelten (Stundenentgelte inklusive Überstundenzulagen) und ohne Sonderzahlungen erho-

ben. Die wöchentlichen Arbeitszeiten werden im SOEP anhand von zwei Fragen erfasst, die durch 

Zusatzfragen kontrolliert werden können. Mittels der Frage „Wie viele Wochenstunden beträgt Ihre 

vereinbarte Arbeitszeit ohne Überstunden?“ wird die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit ermittelt. Die 

Frage „Und wie viel beträgt im Durchschnitt Ihre tatsächliche Arbeitszeit pro Woche einschließlich 

eventueller Überstunden?“ zielt auf die Höhe der tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit. An diese 

schließen sich weitere Fragen zu Überstunden, deren Anzahl und Abgeltung in Freizeit oder Bezah-

lung an (Holst und Bringmann 2016; TNS Infratest Sozialforschung 2014, 2015). 

Die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit in Formel 2 orientiert sich an der Methode von Brenke 

und Müller (2013). Hiernach wird die tatsächliche Arbeitszeit verwendet, wenn unbezahlte Mehrarbeit 

verrichtet wird. Die vertragliche Arbeitszeit, die im Regelfall unter der tatsächlichen Arbeitszeit liegt, 

wird genutzt, wenn keine Mehrarbeit anfällt oder wenn Mehrarbeit durch Lohn oder Freizeit abgegol-

ten wird. Würde immer die „kürzere“ vertragliche Arbeitszeit verwendet, ergäben sich höhere Stunden-

löhne. Würde immer die „längere“ tatsächliche Arbeitszeit herangezogen, ergäben sich geringere 

Stundenlöhne. Folglich ist die Methode nach Brenke und Müller (2013) als moderate Variante zu be-

zeichnen, die im Ergebnis zu Werten zwischen diesen Polen führt. 

Stundenlohn SOEP= monatlicher Bruttoverdienst (inkl.  Entgelte  f.  Überstunden; ohne Sonderzahlungen)
�wöchentliche Arbeitszeit ∗ 4,33�

    (2) 

Die ausgewählten Berechnungsweisen verdeutlichen, dass die Ermittlung von Stundenlöhnen für ei-

nen bestimmten Zeitpunkt bzw. ein bestimmtes Zeitintervall nicht trivial ist. Typischerweise werden in 

Befragungen monatsbezogene Informationen zu den Verdiensten erhoben, die sich in der Regel auf 

den vergangenen Monat beziehen. Hingegen werden Arbeitszeiten auf eine Arbeitswoche bezogen 

und dementsprechend abgefragt. Hieraus ergibt sich das generelle Problem, dass diese beiden Be-

zugszeiträume in Lohnanalysen aufeinander abgestimmt werden müssen. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn Untersuchungen auf der Ebene von Stundenlöhnen durchgeführt werden und spezifische 

Lohn- und Arbeitszeitkomponenten – wie z.B. Überstunden und Überstundenzuschläge, Schicht- und 

Nachtarbeit sowie Schicht- und Nachtarbeitszulagen, Bonuszahlungen etc. – zu berücksichtigen oder 

auszuschließen sind. 

Problematisch sind zudem spezielle Verdienstmuster in spezifischen Einkommensbereichen oder 

Branchen, wie etwa Grundlöhne plus Leistungszulagen, wobei die Auszahlung von Leistungszulagen 

in ein anderes Zeitintervall fallen kann. Möglich ist auch ein Zeitlohn, der sich an standardisierten Leis-

tungsvorgaben und nicht zwingend an realen Zeitbedarfen orientiert (z.B. bei Reinigungskräften). 

Auch nimmt die Zahl von Beschäftigten mit Vertrauensarbeitszeit und dementsprechend ohne vertrag-

lich fixierte wöchentliche Arbeitszeiten – nicht nur bei außertariflich Beschäftigten – zu. Flexible Ar-

beitszeiten, bei denen die umschließenden Zeitkorridore eine Woche übersteigen, wie etwa Lebens-

arbeitszeitkonten, erschweren die Zuordnung von geleisteter Arbeit auf eine bestimmte Woche. Prob-

lematisch ist zudem die Erfassung von Arbeitszeiten bei kurzfristiger Beschäftigung, wie insbesondere 
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bei Saisonarbeit, sowie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in Heimarbeit beschäftigt sind 

(für das Vereinigte Königreich siehe Low Pay Commission 1998). 

3 Empirische Befunde 

Nach den Eingrenzungen der Untersuchungspopulation auf den Geltungsbereich des gesetzlichen 

Mindestlohns (siehe Abschnitt 2.1) liegen in der VSE 2014 hochgerechnet rund 35 Mio. Beschäfti-

gungsverhältnisse und in der VE 2015 rund 36 Mio. Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland vor. 

Auf aggregierter Ebene ist die Größenordnung damit vergleichbar mit der Vollerhebung der Beschäfti-

gung in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit.12 Das SOEP weist sowohl für das Jahr 2014 als 

auch für das Jahr 2015 etwas mehr als 30 Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus. Die gerin-

geren Fallzahlen im SOEP sind maßgeblich darauf zurückzuführen, dass sich die Angaben in der 

Regel auf Personen und deren Hauptbeschäftigungsverhältnis beziehen und weitere berufliche Tätig-

keiten nicht berücksichtigt werden. 

Tabelle 1: Verteilung der hochgerechneten Beschäftigung im SOEP und in der V(S)E in den Jahren 

2014 und 2015* 

 

SOEP 2014 SOEP 2015 VSE 2014 VE 2015 

Fall-

zahlen 

in Tsd. 

Anteile 

in Pro-

zent 

Fall-

zahlen 

in Tsd. 

Anteile 

in Pro-

zent 

Fall-

zahlen 

in Tsd. 

Anteile 

in Pro-

zent 

Fall-

zahlen 

in Tsd. 

Anteile 

in Pro-

zent 

Insgesamt 30.366 100 30.415 100 35.258 100 36.179 100 

Männer 15.188 50,02 15.789 51,91 18.039 51,16 18.873 52,16 

Frauen 15.178 49,98 14.626 48,09 17.218 48,84 17.305 47,84 

Westdeutschland 21.444 70,62 21.623 71,09 29.067 82,44 29.789 82,34 

Ostdeutschland 8.922 29,38 8.792 28,91 6.191 17,56 6.389 17,66 

Vollzeit 21.444 70,62 21.894 71,98 21.137 59,95 22.428 61,99 

Teilzeit 6.037 19,89 5.897 19,39 8.412 23,86 8.418 23,27 

Geringfügig 

Beschäftigte 

2.283 7,52 1.978 6,50 5.709 16,19 5.333 14,74 

Beschäftigte 66  

Jahre und älter** 

601 1,98 647 2,13 817 2,32 956 2,64 

*SOEP: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Hauptberuf / V(S)E: Beschäftigungsverhältnisse 

(Haupt- und Nebentätigkeiten). **Beschäftigte 66 Jahre und älter sind im SOEP eine eigene Untersu-

chungseinheit, in der V(S)E eine Teilpopulation. 

Quelle: VSE2014, VE2015, SOEP v32, Berechnungen durch das Statistische Bundesamt und das 

DIW. 

                                            
12 Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit ermittelt für den April des Jahres 2014 rund 36 und für 
den April 2015 rund 37 Mio. Beschäftigte. Diese Berechnung umfasst sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte und geringfügig Beschäftigte (in Haupt- und Nebentätigkeit). Ausgenommen sind Auszu-
bildende (Bundesagentur für Arbeit 2015, 2016). 
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Eine Differenzierung der jeweiligen Population nach weiteren Merkmalen verdeutlicht einige Unter-

schiede in den Proportionen der hochgerechneten Fallzahlen zwischen den Datensätzen. Während im 

Jahr 2014 gemäß dem SOEP ca. 71 Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland arbeiteten, waren 

laut VSE ca. 82 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse in Westdeutschland angesiedelt. Große Diffe-

renzen zeigen sich auch für die jeweiligen Beschäftigungsformen. Gemäß dem SOEP waren etwa 71 

Prozent der Beschäftigten in Vollzeit tätig, rund 20 Prozent arbeiteten in Teilzeit und um die 8 Prozent 

hauptberuflich in einer geringfügigen Beschäftigung. Ca. 2 Prozent der Beschäftigten waren 66 Jahre 

und älter. Der VSE lässt sich hingegen entnehmen, dass ca. 60 Prozent der Beschäftigungsverhält-

nisse als Vollzeit-, ca. 24 Prozent als Teilzeitstellen und ca. 16 Prozent als geringfügige Beschäfti-

gungsverhältnisse bestanden. Ca. 2 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse wurden laut VSE durch 

Arbeitnehmer ausgeübt, die 66 Jahre und älter waren. Die zum Teil deutlichen Unterschiede zwischen 

den Erhebungen hinsichtlich der Beschäftigungszahlen nach Region und Art der Beschäftigungsform 

dürften insbesondere darauf zurückzuführen sein, dass die Abgrenzung von Voll- und Teilzeitbeschäf-

tigung unterschiedlich ist und dass Nebentätigkeiten in der VSE, jedoch nicht im SOEP erfasst wer-

den. Nebentätigkeiten werden vorwiegend als geringfügige Beschäftigungsverhältnisse ausgeübt. 

Hinzu kommt, dass geringfügige Beschäftigung in beiden Erhebungen, aber insbesondere im SOEP, 

unterrepräsentiert ist.13 

Vor dem Hintergrund der Zusammensetzung der Untersuchungspopulationen in der V(S)E und im 

SOEP, werden im Folgenden die Verteilungen von monatlichen Arbeitsentgelten, wöchentlichen Ar-

beitszeiten und den daraus berechneten Stundenlöhnen dargestellt. 

3.1 Monatliche Arbeitsentgelte 

Die monatlichen Arbeitsentgelte bilden bei der Stundenlohnberechnung (siehe Abschnitt 2.2, Formel 1 

und 2) den Zähler. Dabei werden aus dem SOEP die Angaben zum gesamten Bruttomonatslohn und 

aus der V(S)E diejenigen zum monatlichen Bruttoverdienst ohne Überstundenentgelte und Zuschläge 

abgebildet. Die entsprechenden monatlichen Durchschnittslöhne liegen im SOEP mit 2.597 EUR 

(2014) bzw. 2.713 EUR (2015) höher als in der V(S)E (2.452 EUR bzw. 2.474 EUR). Für das Jahr 

2015 ist der Unterschied also größer als für das Jahr 2014. Diese Differenzen zwischen den beiden 

Datensätzen sind im Mittel nur in geringem Maß auf die unterschiedliche Berücksichtigung von Über-

stundenentgelten und Zuschlägen zurückzuführen.14 

                                            
13 Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit beträgt die Anzahl der ausschließlich geringfügig Be-
schäftigten im April 2014 und April 2015 rund fünf Millionen. Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten 
in Nebentätigkeit beträgt rund 2,5 Millionen (Bundesagentur für Arbeit 2015, 2016). 
14 Der durchschnittliche gesamte monatliche Bruttoverdienst gemäß VSE 2014 und VE 2015 liegt je-
weils rund 60 Euro über dem Durchschnittswert bei Abzug von Überstundenentgelten und Zuschlä-
gen. 
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Abbildung 1: Verteilung der monatlichen Arbeitsentgelte in SOEP und V(S)E (Perzentilwerte in Euro) 

 
Quelle: VSE2014, VE2015, SOEP v32, Berechnungen durch das Statistische Bundesamt und das 

DIW. 

Die monatlichen Bruttoverdienste fallen im SOEP in beiden betrachteten Jahren über die ganze Lohn-

verteilung hinweg höher aus als in der VSE. Im Jahr 2014 ist dieser Unterschied am unteren Ende der 

Lohnverteilung eher gering. Die 10 Prozent der Population mit den geringsten Verdiensten erzielen je 

nach Datenquelle Gehälter bis zu 395 bzw. 450 Euro. Sie sind demnach geringfügig beschäftigt. Am 

größten ist der Unterschied zwischen den beiden Erhebungen am 20sten Perzentil. Dort beträgt die 

Differenz der Werte rund 430 Euro. In höheren Regionen der Lohnverteilung sind die Unterschiede 

wiederum geringer. Im Jahr 2015 fallen die Unterschiede in den Monatsverdiensten zwischen den 

Datenquellen an nahezu allen Perzentilen größer aus als im Jahr 2014. Dies betrifft neben dem 10ten 

Perzentil insbesondere den mittleren und oberen Bereich der Lohnverteilung. 

Eine weiterführende Analyse zeigt, dass die unterschiedliche Berücksichtigung von Überstundenent-

gelten und Zuschlägen in den Datensätzen nur in geringem Maß und lediglich am oberen Ende der 

Lohnverteilung zu differierenden Befunden führt. Von erheblicher Bedeutung sind dagegen die vonei-

nander abweichenden Konzepte zu Voll- und Teilzeit sowie hinsichtlich der Erfassung von geringfügig 

Beschäftigten in Haupt- und Nebentätigkeiten. Im SOEP wird zur Unterscheidung von Voll- und Teil-

zeitbeschäftigung eine fixe Grenze von 30 Stunden herangezogen, in der V(S)E hingegen die be-

triebsübliche Arbeitszeit. Daher sind im SOEP die Monatsverdienste in Teilzeit im Durchschnitt höher 
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und in Vollzeit eher geringer als in der V(S)E (siehe Tabelle A1). Im Zusammenhang damit weisen die 

monatlichen Teilzeitverdienste im SOEP eine deutlich höhere Varianz auf. Da in der V(S)E auch ge-

ringfügig Beschäftigte in Nebentätigkeit enthalten sind, ergibt sich innerhalb dieser Beschäftigungs-

form eine größere Ausdifferenzierung der Monatslöhne im untersten Bereich sowie durchschnittlich 

etwas geringere Verdienste. Die Vergrößerung der Unterschiede zwischen den Datensätzen vom Jahr 

2014 zum Jahr 2015 ist darauf zurückzuführen, dass Teilzeitbeschäftigte im SOEP weiterhin die höhe-

ren Verdienste aufweisen, während die gemessenen Verdienste von Vollzeitbeschäftigten im SOEP 

kaum noch niedriger ausfallen als in der V(S)E. 

3.2 Wöchentliche Arbeitszeiten 

Die wöchentlichen Arbeitszeiten gehen bei der Stundenlohnberechnung in den Nenner ein (Abschnitt 

2.2, Formel 1 und 2). Aus dem SOEP fließt die wöchentliche Arbeitszeit ein, während für die V(S)E die 

bezahlten Stunden ohne Überstunden verwendet werden. Die durchschnittlichen wöchentlichen Ar-

beitszeiten betrugen in den Jahren 2014 und 2015 im SOEP etwa 35 Stunden, in der V(S)E hingegen 

rund 30,5 Stunden. Die durchschnittliche Differenz von rund vier Stunden pro Woche blieb über die 

Zeit nahezu unverändert. Die unterschiedliche Berücksichtigung von Überstunden erklärt diese Diffe-

renzen nicht. Im Mittel ist die wöchentliche Arbeitszeit in der V(S)E inklusive Überstunden nur um rund 

20 Minuten länger als ohne Überstunden Die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeiten ist anhand 

von Perzentilen in Abbildung 2 wiedergegeben. 
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Abbildung 2: Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeiten in SOEP und V(S)E (Perzentilwerte in Stun-

den) 

Quelle: VSE2014, VE2015, SOEP v32, Berechnungen durch das Statistische Bundesamt und das 

DIW. 

Im Jahr 2014 sind etwas kleinere Differenzen der wöchentliche Arbeitszeiten zwischen den 

Datensätzen erkennbar, insbesondere bis einschließlich des 30sten Perzentils. Die Abweichungen 

zwischen SOEP und V(S)E betragen hier zwischen sechs und acht Stunden pro Woche. Im oberen 

Bereich nähern sich die Verteilungen zunehmend an, fallen dann am 90sten Pezentil jedoch wiederum 

deutlich auseinander. Im Jahr 2015 entspricht die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeiten ungefähr 

den Vorjahreswerten. Allerdings sind die Unterschiede im unteren Bereich der Verteilung etwas 

größer, da insbesondere im SOEP für das Jahr 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 höhere 

Arbeitszeiten berichtet werden (siehe Tabelle A2). Somit ist festzuhalten, dass im SOEP im unteren 

und im obersten Bereich der Verteilung höhere Arbeitszeiten berichtet werden als in der V(S)E. Die 

Abweichung im unteren Bereich dürfte auf die Nichterfassung geringfügiger Nebentätigkeiten mit 

kurzen Arbeitszeiten im SOEP zurückzuführen sein. Die höheren Arbeitzeiten am 90sten Perzentil im 

SOEP, die annähernd 5 Stunden pro Woche betragen, könnten auf unbezahlte Mehrarbeit oder das 

Fehlen von vertraglichen Arbeitszeiten zum Beispiel bei außertariflichen Angestellten mit hoher 

Neigung zu langen Arbeitszeiten zurückzuführen sein. Würde im SOEP anstelle der Brencke/Müller-
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Methode die vertragliche Arbeitszeit zur Berechnung der wöchentlichen Arbeitzeit gewählt werden, 

dann lägen die Werte am 90sten Perzentil für die Jahre 2014 und 2015 bei je 40 Stunden pro Woche. 

Darüber hinaus können auf Basis der V(S)E die bezahlten Überstunden in ihrer Verteilung untersucht 

werden. Diese haben im oberen Bereich der Verteilung eine eher geringe Relevanz. Bezahlte 

Überstunden werden vor allem im unteren Bereich bis zum 30sten Perzentil berichtet. Zudem ergibt 

eine differenzierte Betrachtung der wöchentlichen Arbeitszeiten nach den Beschäftigungsformen, dass 

die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im SOEP bei Vollzeitbeschäftigung 2014 lediglich eine 

halbe Stunde und im Jahr 2015 eineinhalb Stunden länger ist als in der V(S)E (siehe Tabelle A2). Bei 

Teilzeitbeschäftigung ist die berichtete Arbeitszeit rund zwei Stunden und in geringfügiger 

Beschäftigung dreieinhalb Stunden höher. Dieser Befund steht in Einklang mit den oben bereits 

diskutierten Abgrenzungen der Beschäftigungsformen in beiden Datenquellen. Im Jahresvergleich hat 

der Arbeitsumfang in der V(S)E bei Vollzeitbeschäftigungen abgenommen, bei Teilzeittätigkeiten 

zugenommen und in geringfügiger Beschäftigung leicht zugenommen, während sich im SOEP nur ein 

leichter Rückgang der Arbeitszeit im Bereich der geringfügigen Beschäftigung feststellen lässt. 

3.3 Division: Bruttostundenentgelte 

Der durchschnittliche Bruttostundenlohn beträgt im SOEP 2014 17,05 Euro und in der VSE 2014 

17,08 Euro. Der Medianlohn liegt im SOEP 2014 bei 14,91 Euro und in der VSE bei 14,76 Euro und 

somit lediglich um 15 Cent niedriger. Im Jahr 2015 weist das SOEP einen durchschnittlichen Brutto-

stundenlohn von 17,21 Euro und die VE von 17,32 Euro aus. Die Medianlöhne sind laut SOEP auf 

15,00 Euro und in der VE auf 14,91 Euro angestiegen und unterscheiden sich um weniger als 10 

Cent. Damit fallen die mittleren Stundenlöhne im SOEP und in der V(S)E nahezu gleich hoch aus. Vor 

diesem Hintergrund wird in Abbildung 3 ein genauerer Blick auf die Verteilung der Bruttostundenent-

gelte gerichtet. 

  



15 
 

Abbildung 3: Verteilung der Bruttostundenentgelte in SOEP und V(S)E (Perzentilwerte in Euro) 

Quelle: VSE2014, VE2015, SOEP v32, Berechnungen durch das Statistische Bundesamt und das 

DIW. 

Trotz der höheren monatlichen Arbeitsentgelte, die im SOEP im Jahr 2014 berichtet werden, liegen 

die berechneten Bruttostundenlöhne aufgrund der ebenfalls höheren wöchentlichen Arbeitszeiten im 

10ten Perzentil niedriger als in der VSE. Zehn Prozent der Beschäftigten verdienten laut SOEP bis zu 

7,56 Euro und laut VSE bis zu 8,24 Euro. Ab dem 30sten Perzentil hingegen ergeben sich im SOEP 

tendenziell höhere Bruttostundenlöhne, wobei die Unterschiede im oberen Bereich der Lohnverteilung 

größer ausfallen (siehe auch Tabelle A3). Dieses Muster zeigt sich bei im unteren Bereich etwas hö-

herem Lohnniveau ebenfalls für das Jahr 2015: Zehn Prozent der Beschäftigten verdienten laut SOEP 

bis zu rund 8 Euro, nach VSE sind es bis zu 8,75 Euro. Eine detailliertere Darstellung der Verteilung 

der Stundenlöhne in 50 Cent-Schritten bietet Abbildung 4. 
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Abbildung 4: Verteilung der Bruttostundenlöhne in SOEP und V(S)E (relative Häufigkeiten in Prozent) 

Anmerkung: Die prozentualen Angaben an der Ordinate zu den beobachteten Fällen beziehen sich 

auf hochgerechnete Gesamtfallzahlen im SOEP sowie in der V(S)E. Die Bruttostundenlöhne wurden 

in 50 Cent-Klassen gruppiert.  

Quelle: VSE2014, VE2015, SOEP v32, Berechnungen durch das Statistische Bundesamt und das 

DIW. 

Die detaillierten Stundenlohnverteilungen für das SOEP und die VSE bzw. die VE unterscheiden sich 

deutlich. Bereits im Jahr 2014 liegt in der VSE ein größerer Anteil der Beschäftigungsverhältnisse im 

Bereich zwischen acht und zehn Euro. Sehr unterschiedlich fallen dann die Veränderungen im Ver-

gleich der Jahre 2014 und 2015 aus. In der V(S)E ist mit der Einführung des Mindestlohns das Weg-

fallen der niedrigsten Löhne sowie eine starke Ballung im Bereich von 8,50 Euro beobachtbar. Im 

SOEP hingegen ist eine geringere Verlagerung im niedrigen Einkommensbereich zu erkennen, wobei 
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eine vergleichsweise größere Zahl der Fälle im April 2015 noch Löhne unterhalb des Mindestlohns 

aufweist. Damit zeigt sich in der VSE und VE ein deutlicher Effekt der Mindestlohneinführung, wäh-

rend dieser im SOEP geringer ausfällt. 

4 Diskussion der Ergebnisse und Fazit 

In empirischen Untersuchungen zu Lohnverteilungen und zur Entwicklung von Lohnungleichheiten 

bestehen verschiedene Möglichkeiten der Operationalisierung zentraler Indikatoren. Davon wiederum 

hängt die Aussagekraft und Belastbarkeit der gewonnenen Ergebnisse ab (Fitzenberger 2012). Die 

Herausforderungen im Zuge einer adäquaten Auswahl und schlussendlichen Operationalisierung wer-

den durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 abermals deutlich. Die-

ser ist als Bruttostundenlohn im Mindestlohngesetz definiert. Folglich muss auch die Evaluation des 

Mindestlohns auf Basis der Angaben zu Stundenverdiensten erfolgen. Die in diesem Kontext relevan-

testen Datenquellen, welche eine Analyse von Stundenlöhnen erlauben, sind die Ver-

dienst(struktur)erhebung sowie das Sozio-oekonomische Panel. Vor dem Hintergrund, dass bislang 

keine uns bekannte systematische Vergleichsbetrachtung zu diesen Datensätzen mit Blick auf Ver-

dienste und Arbeitszeiten vorliegen, versucht der vorliegende Beitrag Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede herauszuarbeiten. Dazu wurden die Erhebungskonzepte dargestellt und deskriptive Verglei-

che verschiedener Verdienst- und Arbeitszeitkonzepte unternommen. 

Zunächst wurde bezüglich der Konzeption deutlich, dass im SOEP Beschäftigte, in der V(S)E hinge-

gen Beschäftigungsverhältnisse inklusive aller Nebentätigkeiten die zugrundeliegenden Untersu-

chungseinheiten darstellen. Dies sowie die stark differierende Stichprobenziehung und Hochrechnung 

dürften zu einem Großteil die unterschiedliche Verteilung der beobachteten Einheiten erklären. So 

weisen die VSE und VE im Vergleich zum SOEP anteilig deutlich mehr Jobs in Westdeutschland aus. 

Diese Unterschiede könnten auch mit der Kategorisierung der Beschäftigungsverhältnisse in der 

V(S)E nach Beschäftigungsort und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im SOEP nach dem 

Wohnort assoziiert sein. Zudem bestehen laut SOEP mehr Vollzeitbeschäftigung als dies gemäß der 

V(S)E der Fall ist. Hingegen existieren in der V(S)E mehr Teilzeittätigkeiten und geringfügige Beschäf-

tigungsverhältnisse. Diese Unterschiede dürften auf die differierenden Abgrenzungen der Beschäfti-

gungsformen in beiden Datensätzen zurückzuführen sein. 

Da Stundenlöhne aufgrund der überwiegenden Verbreitung von Monatslöhnen und wöchentlichen 

Arbeitszeiten oftmals eine unbekannte und nicht lebensweltliche Größe darstellen, werden entspre-

chende Informationen nicht direkt erhoben. Stundenlöhne müssen folglich aus den monats- bzw. wo-

chenbezogenen Angaben zu Verdiensten und Arbeitszeiten berechnet werden. Die Verteilung von 

Stundenlöhnen kann daher unter anderem aufgrund verschiedener Berechnungsweisen in der V(S)E 

und dem SOEP unterschiedlich ausfallen. Dieser Beitrag stellt daher die Ergebnisse von zwei Berech-

nungsweisen des Stundenlohns gegenüber, die bereits in der Mindestlohnforschung Anwendung fan-

den. Für die V(S)E wurden Bruttomonatsverdienste ohne Entgelte für Überstunden bzw. Zuschläge 

sowie die bezahlten monatlichen Stunden herangezogen. Für das SOEP wurden einerseits die monat-

lichen Bruttoverdienste inklusive Entgelte für Überstunden, aber ohne Sonderzahlungen sowie die 
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Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit nach Brenke und Müller (2013) genutzt. Dabei wird die 

tatsächliche Arbeitszeit verwendet, wenn unbezahlte Mehrarbeit verrichtet wird, hingegen die vertrag-

liche Arbeitszeit, wenn keine Mehrarbeit anfällt oder wenn Mehrarbeit durch Lohn oder Freizeit abge-

golten wird. 

In einem ersten Schritt wurden die Bruttomonatslöhne betrachtet. Diese lagen im SOEP durchgehend 

– vor allem aber im Bereich niedriger Löhne – über denjenigen aus der V(S)E. Dieser Befund traf auf 

die beiden betrachteten Jahre 2014 und 2015 zu. Zudem wurde herausgearbeitet, dass Verdienste für 

Überstunden sowie für Zuschläge für Schicht-, Samstags-, Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit im 

unteren Einkommensbereich keine größere Rolle spielten. Die Wochenarbeitszeiten fielen im SOEP 

vor allem im unteren Bereich der Verteilung deutlich länger aus als in der V(S)E. Gleichwohl wurden 

bezahlte Überstunden in diesem Bereich vergleichsweise häufig berichtet. Die Division von Bruttomo-

natslohn und Arbeitszeit ergibt dann den Stundenlohn. Hier zeigte sich, dass Stundenlöhne im unteren 

Bereich der Verteilung im SOEP niedriger, im oberen Bereich hingegen höher als in der V(S)E ausfie-

len. Dabei erfolgte durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns eine starke Verschiebung der 

Lohnstruktur in der V(S)E und eine damit verbundene Ballung der Löhne knapp oberhalb des Mindest-

lohns. Im SOEP konnte ein solch deutlicher Mindestlohneffekt mit einer Konzentration der Bruttostun-

denlöhne bei 8,50 Euro nicht beobachtet werden. Die Einführung des Mindestlohns ging auch im 

SOEP mit einer Reduzierung des Anteils der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Löhnen unter-

halb von 8,50 Euro einher. Die Verteilung der Bruttostundenlöhne verzeichnete eine leichte Rechts-

verschiebung. Folglich zeigten sich insbesondere im Mindestlohnbereich Differenzen zwischen den 

Datenquellen.  

Neben Unterschieden und Ungenauigkeiten bei der Operationalisierung von Stundenlöhnen, der an-

rechenbaren wöchentlichen Arbeitszeit sowie von Lohnbestandteilen dürfte der konzeptionelle Unter-

schied hinsichtlich der beiden Perspektiven in der V(S)E und im SOEP von Bedeutung sein. Während 

in der V(S)E Angaben aus der Lohnbuchhaltung ausgegeben werden, stellt das SOEP als Personen-

befragung die Sicht der Beschäftigten dar. Somit sind im SOEP vermutlich auch Informationen zu 

unbezahlter Mehrarbeit enthalten, die von den Befragten subjektiv als Arbeitszeit empfunden wurden, 

während aus der Lohnbuchhaltung stets bezahlte Stunden gemeldet werden. Eine weitere Erklärung 

für Unterschiede in den Lohnverteilungen zwischen den Datensätzen dürfte in der unterschiedlichen 

Erfassung von Nebentätigkeiten und von geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern liegen. Geringfügig 

Beschäftigte sind in hohem Maß vom Mindestlohn betroffen und nach bisherigen Erkenntnissen er-

folgte nach der Mindestlohneinführung ein Rückgang dieser Beschäftigungsform 

(Mindestlohnkommission 2016). Demnach liegt es nahe, dass die Nichterfassung von geringfügiger 

Beschäftigung in Nebentätigkeit und die deutliche Untererfassung von geringfügiger Beschäftigung in 

Haupttätigkeit im SOEP auch dazu beiträgt, dass im Jahr 2015 keine deutliche Ballung der Lohnvertei-

lung im Mindestlohnbereich ersichtlich ist. Der im SOEP ausgewiesene relativ hohe Anteil von Be-

schäftigungsverhältnissen mit einem Stundenlohn von unter 8,50 Euro im Jahr 2015 dürfte zum einen 

mit der im SOEP überrepräsentierten Beschäftigung in Ostdeutschland zusammenhängen. Die Ge-

genüberstellung der Komponenten der Stundenlohnberechnung in den beiden Datenquellen zeigte 

zum anderen, dass im SOEP insbesondere in den Bereichen der Teilzeitbeschäftigung und der ge-
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ringfügigen Beschäftigung deutlich längere Arbeitszeiten angegeben werden als in der V(S)E, was im 

Ergebnis zu niedrigen Stundenlöhnen am unteren Ende der Lohnverteilung führt. Beide Befragungen 

weisen spezifische Probleme bei der Arbeitszeiterhebung und der Stundenlohnberechnung auf. Mit 

Blick auf die Mindestlohnforschung legen die Unterschiede in der Entwicklung der Stundenverdienste 

im unteren Bereich der Lohnverteilung zwischen den Jahren 2014 und 2015 nahe, dass der Effekt der 

Einführung des Mindestlohns in der V(S)E – aus der Perspektive der Betriebe – stärker ausfällt als im 

SOEP – aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Befunde von For-

schungsarbeiten dürften deshalb auch je nach Wahl der zugrunde gelegten Datenbasis variieren. 

Vor dem Hintergrund der beobachteten Befunde sollten bei Analysen zu Verdiensten die jeweiligen 

konzeptionellen Besonderheiten des Datensatzes sowie die unterschiedlichen Operationalisierungen 

berücksichtigt werden, um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse sowie die Reichweite möglicher 

Schlussfolgerungen abschätzen zu können. Letztlich dürfte die Einführung des Mindestlohns als nied-

rigstem Lohnsatz die Stundenlohnkultur wieder verbreitern und möglicherweise zu einer entsprechen-

den Sensibilisierung der Befragten bei Erhebungen beitragen. Andererseits dürfte im Zuge einer zu-

nehmend flexibler werdenden Arbeitswelt die chronologische Zuordnung eines bestimmten Arbeits-

lohns auf ein bestimmtes Zeitintervall voraussetzungsvoller werden. 
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Tabelle A1: Differenz zwischen den Datenquellen bzgl. Bruttomonatslöhnen 
Differenz zwischen den Daten-
quellen (SOEP-V(S)E) 

Mittelwert 
… %-Perzentil 

CV 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 
Euro %-Punkte 

2014 Insgesamt 144,6 55 429 205 177 185 109 149 131 87 -13,6 

2015 Insgesamt 
239,1 167,0 396,0 204,0 238,0 263,0 199,0 293,0 234,0 390,0 -13,7 

2014 je nach Beschäftigungs-
form 

           Vollzeit................................................. -282,0 -  210 -  162 -  164 -  126 -  100 -  142 -  151 -  276 -  406 -10,7 
Teilzeit................................................. 307,4 -  34 -  32 -  46 -  20 -  52 -  23   107   282   974 45,4 
Geringfügig entlohnte Beschäftig-
te....... 48,5   65   90   103   91   59   4   50   14   0 -12,2 
2015 je nach Beschäftigungs-
form 

           Vollzeit................................................. -111,8 -  73 -  94 -  1 -  66 -  60   29 -  72 -  52 -  76 -10,8 
Teilzeit................................................. 353,0 -  50 -  45 -  57 -  95 -  95 -  27   110   586  1 061 34,8 
Geringfügig entlohnte Beschäftig-
te....... 47,1   74   84   98   96   43   30   30   3   0 -11,9 

 
Quelle: VSE2014, VE2015, SOEP v32, Berechnungen durch das Statistische Bundesamt und das DIW.  
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Tabelle A2: Differenz zwischen den Datenquellen bzgl. wöchentlichen Arbeitszeiten 
Differenz zwischen den Daten-
quellen (SOEP-V(S)E) 

Mittelwert 
… %-Perzentil 

CV 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 
Stunden %-Punkte 

2014 Insgesamt 3,9 5,8 7,8 6,0 2,5 1,5 1,0 0,1 0,0 4,9 -7,1 
2015 Insgesamt 4,4 6,8 6,6 7,4 3,0 1,5 1,0 0,1 0,0 4,5 -7,3 
2014 je nach Beschäftigungs-
form 

           Vollzeit................................................... 0,5 -1,0 -0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 4,3 7,3 
Teilzeit................................................... 2,1 -0,7 -0,5 0,0 -0,3 -2,3 -2,3 -2,9 5,0 16,3 18,4 
Geringfügig entlohnte Beschäftig-
te......... 3,5 2,2 3,2 3,5 3,1 2,0 2,8 4,0 4,2 7,8 -5,2 
2015 je nach Beschäftigungs-
form 

           Vollzeit................................................... 1,5 0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 4,2 2,3 
Teilzeit................................................... 2,1 1,1 0,0 0,0 -1,6 -1,0 -3,3 -1,5 8,0 12,0 15,4 
Geringfügig entlohnte Beschäftig-
te......... 3,7 2,4 3,0 3,0 3,6 2,4 3,1 2,0 4,6 6,5 -1,6 

 
Quelle: VSE2014, VE2015, SOEP v32, Berechnungen durch das Statistische Bundesamt und das DIW.  
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Tabelle A3: Differenz zwischen den Datenquellen bzgl. Bruttostundenlöhnen 
Differenz zwischen den Daten-
quellen (SOEP-VSE) 

Mittelwert 
… %-Perzentil 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 
Euro 

2014 Insgesamt -0,03 -0,68 -0,25 0,23 0,20 0,15 0,30 0,45 0,72 0,78 
2015 Insgesamt -0,11 -0,75 -0,20 0,29 0,27 0,09 0,21 0,40 0,56 1,07 

 
Quelle: VSE2014, VE2015, SOEP v32, Berechnungen durch das Statistische Bundesamt und das DIW. 
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